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G e s e t z e n t w u r f

der Parlamentarischen Gruppe der FDP

Gesetz zur Neuregelung des Thüringer Versammlungs-
rechts

A. Problem und Regelungsbedürfnis

Bis zur ersten Föderalismusreform im Jahr 2006 (auch Föderalismusre-
form I genannt) verfügte der Bund über die konkurrierende Gesetzge-
bungskompetenz für das Versammlungsrecht. Von dieser Kompetenz 
hatte der Bundesgesetzgeber mit dem Versammlungsgesetz von 1953 
Gebrauch gemacht. Das Versammlungsrecht ist deshalb bisher für Thü-
ringen bundesrechtlich durch das Gesetz über Versammlungen und Auf-
züge (Versammlungsgesetz) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
15. November 1978 (BGBl. I S. 1789), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
30. November 2020 (BGBl. I S. 2600), geregelt. Die letzte wesentliche 
inhaltliche - nicht nur redaktionelle - Änderung erfolgte im Jahr 2008. Im 
Rahmen der zum 1. September 2006 in Kraft getretenen Föderalismus-
reform I ging die Gesetzgebungskompetenz für das Versammlungsrecht 
vom Bund auf die Länder über. Das Versammlungsgesetz gilt nach Ar-
tikel 125a Abs. 1 des Grundgesetzes bis zu einer landesrechtlichen Er-
setzung als Bundesrecht fort.
Der Bund kann nach dem Inkrafttreten der Föderalismusreform I auf dem 
Kerngebiet des Versammlungsrechts gesetzgeberisch nicht mehr tätig 
werden. Der Freistaat Thüringen kann das Bundesgesetz nicht ändern. 
Damit kann derzeit weder der Bund noch das Land punktuell auf neue 
gesellschaftliche Entwicklungen gesetzgeberisch reagieren. Letzteres 
ist erst wieder möglich, wenn der Landesgesetzgeber das bisher noch 
fortgeltende Bundesrecht durch Landesrecht ersetzt hat.
Mit einem eigenen Versammlungsgesetz soll die friedliche Demonstrati-
onskultur in Thüringen weiter gestärkt werden, bei der Versammlungen 
als Ausdruck der Freiheitsausübung in bürgerschaftlicher Selbstbestim-
mung verstanden werden.

B. Lösung

Das Versammlungsgesetz des Bundes soll mit diesem Gesetz durch 
eine landeseigene Regelung ersetzt werden, um dem Land zukünftig 
die Möglichkeit zu eröffnen, eigene Regelungen vorzunehmen.

C. Alternativen

Im Rahmen der Zielsetzung: Keine
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D. Kosten

Durch die Neuregelung des Versammlungsrechts in Thüringen sind kei-
ne belastenden finanziellen Auswirkungen zu erwarten. Mit der Erset-
zung des Bundesrechts durch Landesrecht werden weder neue Aufgaben 
übertragen noch wird damit ein höherer Verwaltungsaufwand verbun-
den. Die Aufgaben sind wie bisher zu erledigen. Insofern kommt durch 
die neue Rechtsgrundlage auch keine Mehrbelastung auf die kommu-
nale Ebene zu. Gleiches gilt für die Polizeibehörden, deren (Eil-)Zustän-
digkeit unverändert bleibt.
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Gesetz zur Neuregelung des Thüringer Versammlungsrechts

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1 
Thüringer Versammlungsgesetz (ThürVersG)

I. Abschnitt 
Allgemeine Regelungen

§ 1 
Versammlungsfreiheit

(1) Jede Person hat das Recht, sich ohne Anmeldung oder 
Erlaubnis friedlich und ohne Waffen mit anderen zu ver-
sammeln und Versammlungen zu veranstalten.

(2) Dieses Recht hat nicht, wer das Grundrecht der Ver-
sammlungsfreiheit gemäß Artikel 18 des Grundgesetzes 
verwirkt hat.

§ 2 
Begriff der öffentlichen Versammlung

(1) Eine Versammlung im Sinne dieses Gesetzes ist eine 
örtliche Zusammenkunft von mindestens zwei Personen 
zur gemeinschaftlichen, überwiegend auf die Teilhabe an 
der öffentlichen Meinungsbildung gerichteten Erörterung 
oder Kundgebung. Ein Aufzug ist eine sich fortbewegen-
de Versammlung.

(2) Eine Versammlung ist öffentlich, wenn die Teilnahme 
nicht auf einen individuell bestimmten Personenkreis be-
schränkt ist oder die Versammlung auf eine Kundgebung an 
die Öffentlichkeit in ihrem räumlichen Umfeld gerichtet ist.

(3) Soweit nichts anderes bestimmt ist, gilt dieses Gesetz 
sowohl für öffentliche als auch für nichtöffentliche Ver-
sammlungen.

§ 3 
Schutzaufgabe und Kooperation

(1) Aufgabe der zuständigen Behörde ist es,
1. die Durchführung einer nach Maßgabe dieses Geset-

zes zulässigen Versammlung zu unterstützen,
2. ihre Durchführung vor Störungen zu schützen,
3. von der Versammlung oder von Dritten ausgehende 

Gefahren für die öffentliche Sicherheit abzuwehren und
4. die freie Berichterstattung der Presse bei Versamm-

lungen zu schützen; dies gilt insbesondere für Presse-
angehörige, die sich gegenüber der zuständigen Be-
hörde zu erkennen gegeben und ausgewiesen haben.

(2) Soweit es nach Art und Umfang der Versammlung er-
forderlich ist, bietet die zuständige Behörde der Person, die 
eine öffentliche Versammlung veranstaltet oder der die Lei-
tung übertragen worden ist, rechtzeitig ein Kooperations-
gespräch an, um die Gefahrenlage und sonstige Umstän-
de zu erörtern, die für die ordnungsgemäße Durchführung 
der Versammlung wesentlich sind. Bestehen Anhaltspunkte 
für Gefährdungen, die gemäß § 13 Abs. 1 oder § 22 Abs. 1 
zu einem Verbot oder Beschränkungen führen können, ist 
Gelegenheit zu geben, durch ergänzende Angaben oder 
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Veränderungen der beabsichtigten Versammlung ein Ver-
bot oder Beschränkungen entbehrlich zu machen.

(3) Die Person, die eine öffentliche Versammlung veran-
staltet oder der die Leitung übertragen worden ist, ist auf-
gerufen, mit den zuständigen Behörden zu kooperieren, 
insbesondere Auskunft über Art, Umfang und vorgesehe-
nen Ablauf der Veranstaltung zu geben. Sie ist zur Mitwir-
kung nicht rechtlich verpflichtet. Die zuständige Behörde 
soll die Mitwirkung dieser Person jedoch bei Maßnahmen 
nach § 13 berücksichtigen.

(4) Im Rahmen der Kooperation informiert die zuständige 
Behörde die Person, die eine öffentliche Versammlung ver-
anstaltet oder der die Leitung übertragen worden ist, vor 
und während der Versammlung über erhebliche Änderun-
gen der Gefahrenlage, soweit dieses nach Art und Umfang 
der Versammlung erforderlich ist.

§ 4 
Veranstaltung einer Versammlung

Wer zu einer Versammlung einlädt oder diese nach § 10 
anzeigt, veranstaltet eine Versammlung. In der Einladung 
zu einer öffentlichen Versammlung ist der Name einer na-
türlichen oder juristischen Person anzugeben.

§ 5 
Versammlungsleitung

(1) Wer eine Versammlung veranstaltet, leitet die Versamm-
lung. Veranstalten mehrere Personen eine Versammlung, 
bestimmen diese die Versammlungsleitung. Veranstaltet 
eine Vereinigung die Versammlung, so wird sie von der Per-
son geleitet, die für die Vereinigung handlungsbefugt ist.

(2) Die Versammlungsleitung ist übertragbar.

(3) Gibt es keine Person, die die Versammlung veranstal-
tet, soll die Versammlung eine Versammlungsleitung be-
stimmen. Bei jeder öffentlichen Versammlung muss eine 
Person die Leitung innehaben. Dies gilt nicht für Spontan-
versammlungen (§ 10 Abs. 4).

(4) Die Vorschriften dieses Gesetzes über die Versamm-
lungsleitung gelten für nicht öffentliche Versammlungen 
nur, wenn eine Versammlungsleitung bestimmt ist.

§ 6 
Befugnisse der Versammlungsleitung

(1) Die Versammlungsleitung sorgt für den ordnungsgemä-
ßen Ablauf der Versammlung und wirkt auf deren Friedlich-
keit hin. Sie darf die Versammlung jederzeit unterbrechen 
oder schließen. Bei Versammlungen unter freiem Himmel 
soll die zuständige Behörde über das beabsichtigte Vor-
haben in Kenntnis gesetzt werden.

(2) Die Versammlungsleitung kann sich der Hilfe von Ord-
nerinnen und Ordnern bedienen. Diese müssen bei Ver-
sammlungen unter freiem Himmel durch weiße Armbin-
den, die nur die Bezeichnung "Ordnerin" oder "Ordner" 
tragen dürfen, oder Leibwesten mit entsprechender Be-
zeichnung kenntlich sein. Die Vorschriften dieses Geset-
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zes für Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Versammlung 
gelten auch für Ordnerinnen und Ordner.

(3) Die zur Aufrechterhaltung der Ordnung in der Versamm-
lung getroffenen Anweisungen der Versammlungsleitung 
und der Ordnerinnen und Ordner sind zu befolgen.

(4) Die Versammlungsleitung darf Personen, welche die 
Ordnung der Versammlung erheblich stören, aus der Ver-
sammlung ausschließen. Wer aus der Versammlung aus-
geschlossen wird, hat sich unverzüglich zu entfernen.

(5) Die Versammlungsleitung hat die Pflicht, die Versamm-
lung zu beenden, wenn die Versammlung eine gegenwär-
tige, konkrete Gefahr für Leib, Leben oder Sachgüter von 
hohem Wert oder herausgehobener Bedeutung darstellt.

§ 7 
Störungsverbot

(1) Es ist verboten, eine Versammlung mit dem Ziel zu stö-
ren, diese zu behindern oder zu vereiteln.

(2) Nach Absatz 1 ist insbesondere verboten,
1. in der Absicht, nicht verbotene Versammlungen zu be-

hindern oder zu vereiteln, Gewalttätigkeiten vorzuneh-
men oder anzudrohen,

2. in der Absicht, nicht verbotene Versammlungen zu ver-
hindern oder ihre Durchführung zu vereiteln oder we-
sentlich zu erschweren, Handlungen vorzunehmen, 
die auf die Förderung von in Nummer 1 beschriebe-
nen Handlungen gegen bevorstehende Versammlun-
gen gerichtet sind, oder

3. bei einer öffentlichen Versammlung der Versammlungs-
leitung oder den Ordnerinnen und Ordnern in der recht-
mäßigen Erfüllung ihrer Ordnungsaufgaben mit Gewalt 
oder Drohung mit Gewalt Widerstand zu leisten oder 
sie während der Ausübung ihrer Ordnungsaufgaben 
tätlich anzugreifen.

(3) Nicht auf Behinderung zielende kommunikative Gegen-
proteste unterfallen nicht dem Störungsverbot.

§ 8 
Waffenverbot 

Es ist verboten,
1. Waffen oder
2. sonstige Gegenstände, die ihrer Art nach zur Verlet-

zung von Personen oder zur Herbeiführung erhebli-
cher Schäden an Sachen geeignet und den Umstän-
den nach dazu bestimmt sind,

bei Versammlungen oder auf dem Weg zu oder von Ver-
sammlungen mit sich zu führen, zu Versammlungen hin-
zuschaffen oder sie zur Verwendung bei Versammlungen 
bereitzuhalten oder zu verteilen.

§ 9 
Anwendbarkeit des Polizeirechts

(1) Soweit das Versammlungsgesetz die Abwehr von Ge-
fahren gegenüber einzelnen Teilnehmerinnen und Teilneh-
mern nicht regelt, sind Maßnahmen gegen sie nach dem 
Polizeiaufgabengesetz zulässig, wenn von ihnen nach 
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den zum Zeitpunkt der Maßnahme erkennbaren Umstän-
den vor oder bei der Durchführung der Versammlung eine 
unmittelbare Gefahr für die öffentliche Sicherheit ausgeht.

(2) Für Versammlungen in geschlossenen Räumen gilt Ab-
satz 1 für den Fall, dass von den Teilnehmerinnen oder Teil-
nehmern eine Gefahr im Sinne von § 22 Abs. 1 ausgeht.

(3) Maßnahmen vor Beginn der Versammlung, welche die 
Teilnahme an der Versammlung unterbinden sollen, setzen 
eine Teilnahmeuntersagung nach § 14 oder § 23 voraus.

II. Abschnitt 
Versammlungen unter freiem Himmel

§10 
Anzeige

(1) Wer eine öffentliche Versammlung unter freiem Himmel 
veranstalten will, hat dies der zuständigen Behörde spä-
testens 48 Stunden vor der Einladung zu der Versamm-
lung anzuzeigen. Veranstalten mehrere Personen eine 
Versammlung, ist nur eine Anzeige abzugeben. Die Anzei-
ge muss schriftlich, elektronisch oder zur Niederschrift er-
folgen. Dies gilt nicht für Gottesdienste unter freiem Him-
mel, kirchliche Prozessionen, Bittgänge und Wallfahrten, 
gewöhnliche Leichenbegängnisse, Züge von Hochzeits-
gesellschaften und hergebrachte Volksfeste.

(2) Die Anzeige muss den geplanten Ablauf der Versamm-
lung nach Ort, Zeit und Thema bezeichnen, bei Aufzügen 
auch den beabsichtigten Streckenverlauf. Sie muss Na-
men und Anschrift der anzeigenden Person und der Per-
son, die sie leiten soll, sofern eine solche bestimmt ist, 
enthalten. Wird die Versammlungsleitung erst später be-
stimmt, sind Name und Anschrift der vorgesehenen Per-
son der zuständigen Behörde unverzüglich mitzuteilen. 
Wenn die Versammlungsleitung sich der Hilfe von Ordne-
rinnen und Ordnern bedient, ist ihr Einsatz unter Angabe 
der Zahl der dafür voraussichtlich eingesetzten Personen 
der zuständigen Behörde mitzuteilen.

(3) Wenn der Zweck der Versammlung durch eine Einhal-
tung der Frist nach Absatz 1 Satz 1 gefährdet würde (Eil-
versammlung), ist die Versammlung spätestens mit der 
Bekanntgabe bei der zuständigen Behörde oder bei der 
Polizei anzuzeigen. Die Anzeige kann telefonisch erfolgen.

(4) Die Anzeigepflicht entfällt, wenn sich die Versammlung 
aufgrund eines spontanen Entschlusses augenblicklich bil-
det (Spontanversammlung).

§ 11 
Erlaubnisfreiheit

Für eine öffentliche Versammlung unter freiem Himmel sind 
keine behördlichen Erlaubnisse erforderlich, die sich auf 
die Benutzung der öffentlichen Verkehrsflächen beziehen.

§ 12 
Behördliche Ablehnungsrechte

(1) Die zuständige Behörde kann eine zur Leitung einer öf-
fentlichen Versammlung unter freiem Himmel vorgesehe-
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ne Person als ungeeignet ablehnen, wenn deren Einsatz 
nach den zur Zeit des Erlasses der Verfügung erkennba-
ren Umständen die öffentliche Sicherheit bei Durchführung 
der Versammlung unmittelbar gefährdet.

(2) Wenn aufgrund tatsächlicher Anhaltspunkte zu besor-
gen ist, dass von einer öffentlichen Versammlung unter 
freiem Himmel eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit 
ausgeht, hat die Veranstalterin oder der Veranstalter der 
Behörde auf deren Aufforderung hin Namen und Adressen 
der vorgesehenen Ordnerinnen und Ordner mitzuteilen. Die 
zuständige Behörde kann diese als ungeeignet ablehnen, 
wenn ihr Einsatz nach den zur Zeit des Erlasses der Ver-
fügung erkennbaren Umständen die öffentliche Sicherheit 
bei Durchführung der Versammlung unmittelbar gefährdet.

§ 13 
Beschränkungen, Auflagen, Verbot, Auflösung

(1) Die zuständige Behörde kann die Durchführung einer 
Versammlung unter freiem Himmel beschränken oder ver-
bieten, die Versammlung nach deren Beginn auch auflö-
sen, wenn nach den zur Zeit des Erlasses der Maßnah-
men erkennbaren Umständen die öffentliche Sicherheit 
bei Durchführung der Versammlung unmittelbar gefähr-
det ist. Dies gilt nicht für Gottesdienste unter freiem Him-
mel, kirchliche Prozessionen, Bittgänge und Wallfahrten, 
gewöhnliche Leichenbegängnisse, Züge von Hochzeits-
gesellschaften und hergebrachte Volksfeste.

(2) Verbot oder Auflösung setzen voraus, dass Beschrän-
kungen nicht ausreichen.

(3) Geht eine konkrete Gefahr für die öffentliche Sicher-
heit von Dritten aus, sind Maßnahmen der Gefahrenab-
wehr gegen diese zu richten. Kann dadurch auch unter 
Heranziehung von landes- oder bundesweit verfügbaren 
Polizeikräften eine unmittelbare Gefahr nicht abgewehrt 
werden, dürfen Maßnahmen nach den Absätzen 1 oder 2 
auch zulasten der Versammlung ergriffen werden, von 
der die Gefahr nicht ausgeht. Ein Verbot oder die Auflö-
sung dieser Versammlung setzt Gefahren für Leben oder 
Gesundheit von Personen oder für Sachgüter von erheb-
lichem Wert voraus, solche Gefahren liegen in der Regel 
bei Versammlungen auf in Betrieb befindlichen Bundesau-
tobahnen, Bahngleisen und Start- und Landebahnen vor.

(4) Die Bekanntgabe einer nach Versammlungsbeginn 
erfolgenden beschränkenden Verfügung oder einer Auf-
lösung muss unter Angabe des Grundes der Maßnah-
me erfolgen.

(5) Sobald die Versammlung für aufgelöst erklärt ist, ha-
ben alle anwesenden Personen sich unverzüglich zu ent-
fernen. Es ist verboten, anstelle der aufgelösten Versamm-
lung eine Ersatzveranstaltung durchzuführen.

§ 14 
Untersagung der Teilnahme oder Anwesenheit und 

Ausschluss von Personen

(1) Die zuständige Behörde kann einer Person die Teilnah-
me an oder Anwesenheit in einer Versammlung unter frei-
em Himmel vor deren Beginn untersagen, wenn von ihr 
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nach den zur Zeit des Erlasses der Verfügung erkennba-
ren Umständen bei Durchführung der Versammlung eine 
erhebliche Gefahr für die öffentliche Sicherheit ausgeht.

(2) Wer durch sein Verhalten in der Versammlung die öf-
fentliche Sicherheit unmittelbar gefährdet, ohne dass die 
Versammlungsleitung dies unterbindet, oder wer einer An-
ordnung nach § 17 Abs. 2 oder § 18 Abs. 2 zuwider han-
delt, kann von der zuständigen Behörde ausgeschlossen 
werden. Wer aus der Versammlung ausgeschlossen wird, 
hat sich unverzüglich zu entfernen.

§ 15 
Kontrollstellen

(1) Bestehen tatsächliche Anhaltspunkte dafür, dass Waf-
fen mitgeführt werden oder der Einsatz von Gegenstän-
den im Sinne von § 8 Nr. 2, § 17 oder § 18 bei Durchfüh-
rung einer öffentlichen Versammlung unter freiem Himmel 
eingesetzt werden, können auf den Anreisewegen zu der 
Versammlung Kontrollstellen errichtet werden, um Perso-
nen und Sachen zu durchsuchen. Die Durchführung der 
Durchsuchungen richtet sich nach dem Thüringer Gesetz 
über die Aufgaben und Befugnisse der Polizei. Kontrollstel-
len sind so einzurichten, dass die Kontrollen zügig durch-
geführt werden können.

(2) Identitätsfeststellungen sowie weitere polizei- und ord-
nungsrechtliche oder strafprozessuale Maßnahmen sind 
nur zulässig, soweit sich an der Kontrollstelle tatsächli-
che Anhaltspunkte für einen bevorstehenden Verstoß ge-
gen §§ 8, 17, 18 oder für die Begehung strafbarer Hand-
lungen ergeben.

§ 16 
Aufnahmen und Aufzeichnungen von Bild und Ton

(1) Die zuständige Behörde darf Bild- und Tonaufnahmen 
sowie entsprechende Aufzeichnungen von einer Person bei 
oder im Zusammenhang mit einer öffentlichen Versamm-
lung unter freiem Himmel anfertigen, wenn Tatsachen die 
Annahme rechtfertigen, dass von der Person bei oder im 
Zusammenhang mit der Versammlung eine erhebliche Ge-
fahr für die öffentliche Sicherheit ausgeht, und die Maß-
nahmen erforderlich sind, um diese Gefahr abzuwehren. 
Die Aufnahmen und Aufzeichnungen dürfen auch ange-
fertigt werden, wenn andere Personen unvermeidbar be-
troffen werden.

(2) Die Polizei darf Übersichtsaufnahmen von Versamm-
lungen unter freiem Himmel sowie ihrem Umfeld nur an-
fertigen, wenn dies wegen der Größe oder Unübersicht-
lichkeit der Versammlung im Einzelfall zur Lenkung und 
Leitung des Polizeieinsatzes erforderlich ist. Die Über-
sichtsaufnahmen sind offen anzufertigen und dürfen we-
der aufgezeichnet werden noch zur Identifikation der Teil-
nehmenden genutzt werden. Die Versammlungsleitung ist 
unverzüglich über die Anfertigung von Übersichtsaufnah-
men in Kenntnis zu setzen.

(3) Aufnahmen und Aufzeichnungen sind offen vorzuneh-
men. Die Versammlungsleitung ist unverzüglich über die 
Anfertigung von Übersichtsaufnahmen und -aufzeichnun-
gen in Kenntnis zu setzen.
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(4) Die von einer Aufzeichnung nach Absatz 1 betroffe-
ne Person ist über die Maßnahme zu unterrichten, sobald 
ihre Identität bekannt ist und zulässige Verwendungszwe-
cke nicht gefährdet sind. Nachforschungen zur Feststel-
lung der Identität einer Person sind nur vorzunehmen, 
wenn dies unter Berücksichtigung der Eingriffsintensität 
der Maßnahme gegenüber dieser Person, des Aufwands 
für die Feststellung ihrer Identität sowie der daraus für die-
se oder andere Personen folgenden Beeinträchtigungen 
geboten ist. Auf den Einsatz unbemannter, ferngesteuer-
ter oder sich autonom bewegender Fluggeräte (Drohnen) 
ist in geeigneter, für die Versammlungsteilnehmenden er-
kennbarer Weise hinzuweisen.

(5) Die Aufzeichnungen dürfen auch verwendet werden
1. zur Verfolgung von Straftaten in oder im Zusammen-

hang mit der Versammlung,
2. zur Gefahrenabwehr, wenn von der betroffenen Per-

son in oder im Zusammenhang mit der Versammlung 
die Gefahr einer Verletzung von Strafgesetzen ausging 
und zu besorgen ist, dass bei künftigen Versammlun-
gen von dieser Person erneut die Gefahr der Verlet-
zung von Strafgesetzen ausgehen wird,

3. zur befristeten Dokumentation des polizeilichen Han-
delns, sofern eine Störung der öffentlichen Sicherheit 
eingetreten ist oder

4. zum Zweck der polizeilichen Aus- oder Fortbildung.

(6) Die Aufzeichnungen sind nach Beendigung der Ver-
sammlung oder zeitlich und sachlich damit unmittelbar im 
Zusammenhang stehender Ereignisse unverzüglich zu 
vernichten. Dies gilt nicht, soweit sie für die in Absatz 5 
aufgeführten Zwecke benötigt werden. Aufzeichnungen, 
die für die Zwecke des Absatzes 5 Nr. 1 bis 3 verwendet 
werden, sind ein Jahr nach ihrer Anfertigung zu vernich-
ten, sofern sie nicht Gegenstand oder Beweismittel eines 
Rechtsbehelfs, Ermittlungsverfahrens oder gerichtlichen 
Verfahrens sind.

(7) Soweit Aufzeichnungen zur polizeilichen Aus- und Fort-
bildung verwendet werden, ist hierzu eine eigene Fassung 
herzustellen, die eine Identifizierung der darauf abgebilde-
ten Personen unumkehrbar ausschließt.

(8) Die Gründe für die Anfertigung von Bild-, Ton- und Über-
sichtsaufzeichnungen nach Absatz 1 und 2 und für ihre Ver-
wendung nach Absatz 5 sind zu dokumentieren. Werden 
von Aufzeichnungen eigene Fassungen nach Absatz 7 her-
gestellt, sind die Anzahl der hergestellten Fassungen so-
wie der Ort der Aufbewahrung zu dokumentieren.

§ 17 
Vermummungs- und Schutzausrüstungsverbot

(1) Es ist verboten, bei Versammlungen oder sonstigen öf-
fentlichen Veranstaltungen unter freiem Himmel oder auf 
dem Weg dorthin Schutzwaffen oder Gegenstände mit sich 
zu führen, die als Schutzwaffen geeignet und den Umstän-
den nach dazu bestimmt sind, Vollstreckungsmaßnahmen 
eines Trägers von Hoheitsbefugnissen abzuwehren. Die 
zuständige Behörde trifft zur Durchsetzung des Verbots 
Anordnungen, in denen die vom Verbot erfassten Gegen-
stände bezeichnet sind.
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(2) Es ist auch verboten,
1. an derartigen Veranstaltungen in einer Aufmachung 

teilzunehmen, die geeignet und den Umständen nach 
darauf gerichtet ist, die Feststellung der Identität zu 
verhindern, oder den Weg zu derartigen Veranstaltun-
gen in einer solchen Aufmachung zurückzulegen oder

2. bei derartigen Veranstaltungen oder auf dem Weg dort-
hin Gegenstände mit sich zu führen, die geeignet und 
den Umständen nach dazu bestimmt sind, die Fest-
stellung der Identität zu verhindern.

(3) Die zuständige Behörde kann Ausnahmen von den 
Verboten nach Absatz 1 und 2 zulassen, wenn eine Ge-
fährdung der öffentlichen Sicherheit oder Ordnung nicht 
zu besorgen ist.

(4) Absatz 1 und 2 gelten nicht für Gottesdienste unter 
freiem Himmel, kirchliche Prozessionen, Bittgänge und 
Wallfahrten, gewöhnliche Leichenbegängnisse, Züge von 
Hochzeitsgesellschaften und hergebrachte Volksfeste.

(5) Die zuständige Behörde kann Personen, die den Ver-
boten nach Absatz 1 und 2 zuwiderhandeln, von der Ver-
sammlung ausschließen.

§ 18 
Militanzverbot

(1) Es ist verboten, eine Versammlung unter freiem Himmel 
zu veranstalten, zu leiten oder an ihr teilzunehmen, wenn 
diese infolge des äußeren Erscheinungsbildes
1. durch das Tragen von Uniformen, Uniformteilen oder 

uniformähnlichen Kleidungsstücken oder
2. durch ein paramilitärisches Auftreten oder auf ver-

gleichbare Weise
Gewaltbereitschaft vermittelt und dadurch einschüch-
ternd wirkt.

(2) Die zuständige Behörde trifft zur Durchsetzung des 
Verbots Anordnungen, in denen die vom Verbot erfass-
ten Gegenstände oder Verhaltensweisen bezeichnet sind.

§ 19 
Symbolträchtige Orte und Tage

(1) Die zuständige Behörde kann eine Versammlung ins-
besondere dann beschränken oder verbieten, wenn nach 
den zur Zeit des Erlasses der Verfügung erkennbaren 
Umständen
1. die Versammlung an einem Tag oder Ort stattfinden 

soll, dem ein an die nationalsozialistische Gewalt- und 
Willkürherrschaft erinnernder Sinngehalt mit gewichti-
ger Symbolkraft zukommt und durch sie eine Beein-
trächtigung der Würde der Opfer zu besorgen ist oder

2. durch die Versammlung die nationalsozialistische Ge-
walt- und Willkürherrschaft gebilligt, verherrlicht, ge-
rechtfertigt oder verharmlost wird, auch durch das 
Gedenken an führende Repräsentanten des National-
sozialismus, und dadurch die unmittelbare Gefahr ei-
ner Beeinträchtigung der Würde der Opfer besteht.

(2) Verbot oder Auflösung setzen voraus, dass Beschrän-
kungen nicht ausreichen.
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§ 20 
Öffentliche Verkehrsflächen in Privateigentum

Auf Verkehrsflächen von Grundstücken in Privateigentum, 
die dem allgemeinen Publikum geöffnet sind, können öf-
fentliche Versammlungen auch ohne die Zustimmung des 
Eigentümers durchgeführt werden. Die Eigentümerinnen 
und Eigentümer können in die Kooperation nach § 3 Abs. 2 
einbezogen werden.

III. Abschnitt 
Versammlungen in geschlossenen Räumen

§ 21 
Einladung

(1) Wer eine öffentliche Versammlung in geschlossenen 
Räumen veranstaltet, darf in der Einladung bestimmte 
Personen oder Personenkreise von der Teilnahme aus-
schließen.

(2) Die Leitung einer öffentlichen Versammlung in ge-
schlossenen Räumen darf die Anwesenheit von Vertre-
tern der Presse, die sich als solche ausgewiesen haben, 
nicht unterbinden.

§ 22 
Beschränkungen, Verbot, Auflösung

(1) Die zuständige Behörde kann die Durchführung ei-
ner Versammlung in geschlossenen Räumen beschrän-
ken oder verbieten, die Versammlung nach deren Beginn 
auch auflösen, wenn nach den zur Zeit des Erlasses der 
Maßnahmen erkennbaren Umständen eine gegenwärti-
ge Gefahr
1. eines unfriedlichen Verlaufs der Versammlung,
2. für Leben oder Gesundheit von Personen oder
3. dafür besteht, dass in der Versammlung Äußerungen 

erfolgen, die ein Verbrechen oder ein von Amts wegen 
zu verfolgendes Vergehen darstellen.

(2) Verbot oder Auflösung setzen voraus, dass Beschrän-
kungen nicht ausreichen.

(3) Bestehen tatsächliche Anhaltspunkte dafür, dass von 
einer öffentlichen Versammlung eine Gefahr für die in Ab-
satz 1 genannten Rechtsgüter ausgeht, dürfen Polizeibe-
amte in der Versammlung anwesend sein. Sie haben sich 
der Versammlungsleitung zu erkennen zu geben.

(4) Geht eine Gefahr für die in Absatz 1 genannten Rechts-
güter von Dritten aus, sind Maßnahmen der Gefahrenab-
wehr gegen diese zu richten. Kann die Gefahr auch unter 
Heranziehung von landes- und bundesweit verfügbaren 
Polizeikräften nicht abgewehrt werden, dürfen Maßnahmen 
nach den Absätzen 1 oder 2 auch zulasten der Versamm-
lung ergriffen werden, von der die Gefahr nicht ausgeht.

(5) Die Bekanntgabe einer nach Versammlungsbeginn 
ergehenden beschränkenden Verfügung oder einer Auf-
lösung muss unter Angabe des Grundes der Maßnah-
me erfolgen.
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(6) Sobald die Versammlung für aufgelöst erklärt ist, ha-
ben alle anwesenden Personen sich unverzüglich zu ent-
fernen. Es ist verboten, anstelle der aufgelösten Versamm-
lung eine Ersatzversammlung durchzuführen.

§ 23 
Untersagung der Teilnahme oder Anwesenheit und 

Ausschluss von Personen

(1) Die zuständige Behörde kann einer Person die Teil-
nahme an oder Anwesenheit in einer Versammlung in ge-
schlossenen Räumen vor deren Beginn untersagen, wenn 
von ihr nach den zur Zeit des Erlasses der Verfügung er-
kennbaren Umständen bei Durchführung der Versammlung 
eine Gefahr im Sinne von § 22 Abs. 1 ausgeht.

(2) Wer durch sein Verhalten in der Versammlung eine Ge-
fahr im Sinne von § 22 Abs. 1 verursacht, ohne dass die 
Versammlungsleitung dies unterbindet, kann von der zu-
ständigen Behörde ausgeschlossen werden. Wer aus der 
Versammlung ausgeschlossen wird, hat sich unverzüg-
lich zu entfernen.

§ 24 
Aufnahmen und Aufzeichnungen von Bild und Ton

(1) Unter den Voraussetzungen des § 22 Abs. 1 darf die 
zuständige Behörde Bild- und Tonaufnahmen sowie ent-
sprechende Aufzeichnungen von einer Person bei oder 
im Zusammenhang mit einer öffentlichen Versammlung 
in geschlossenen Räumen anfertigen, wenn die Maßnah-
men erforderlich sind, um die Gefahr abzuwehren. Die Auf-
zeichnungen dürfen auch angefertigt werden, wenn ande-
re Personen unvermeidbar betroffen werden. Aufnahmen 
und Aufzeichnungen sind offen vorzunehmen.

(2) Der von einer Aufzeichnung nach Absatz 1 Betroffene 
ist über die Maßnahme unverzüglich zu unterrichten, so-
weit seine Identität feststeht und zulässige Verwendungs-
zwecke nicht gefährdet sind.

(3) Die Aufzeichnungen dürfen auch verwendet werden
1. zur Verfolgung von Straftaten in oder im Zusammen-

hang mit der Versammlung, von denen eine Gefahr im 
Sinn von § 22 Abs. 1 ausging,

2. zur Gefahrenabwehr, wenn von der betroffenen Person 
in oder im Zusammenhang mit der Versammlung eine 
Gefahr im Sinn von § 22 Abs. 1 ausging und zu besor-
gen ist, dass bei künftigen Versammlungen von die-
ser Person erneut Gefahren im Sinne von § 22 Abs. 1 
ausgehen werden.

(4) Die Aufzeichnungen sind nach Beendigung der Ver-
sammlung oder zeitlich und sachlich damit unmittelbar im 
Zusammenhang stehender Ereignisse unverzüglich zu ver-
nichten. Dies gilt nicht, soweit sie für die in Absatz 3 auf-
geführten Zwecke benötigt werden. Aufzeichnungen, die 
für die Zwecke des Absatzes 3 verwendet werden, sind ein 
Jahr nach ihrer Anfertigung zu vernichten, sofern sie nicht 
Gegenstand oder Beweismittel eines Rechtsbehelfs oder 
gerichtlichen Verfahrens sind.

(5) Die Gründe für die Anfertigung von Bild- und Tonauf-
zeichnungen nach Absatz 1 und für ihre Verwendung nach 
Absatz 3 sind zu dokumentieren.
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IV. Abschnitt 
Straftaten, Ordnungswidrigkeiten, Einziehung, 
Kosten, Entschädigung und Schadensersatz

§ 25 
Straftaten

(1) Wer in der Absicht, nicht verbotene Versammlungen 
zu verhindern oder sonst ihre Durchführung zu vereiteln, 
Gewalttätigkeiten vornimmt oder androht, wird mit Frei-
heitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

(2) Wer bei Versammlungen Waffen oder Gegenstände ent-
gegen § 8 Nr. 2 mit sich führt, wird mit Freiheitsstrafe bis 
zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Ebenso wird 
bestraft, wer Waffen oder Gegenstände entgegen § 8 Nr. 2 
auf dem Weg zu einer Versammlung oder im Anschluss 
an eine Versammlung mit sich führt, zu der Versammlung 
hinschafft oder sie zur Verwendung bei ihr bereithält oder 
verteilt oder wer bewaffnete Ordnerinnen oder Ordner in 
öffentlichen Versammlungen einsetzt.

(3) Wer gegen die Leitung oder die Ordnerinnen oder Ord-
ner einer Versammlung in der rechtmäßigen Ausübung von 
Ordnungsaufgaben Gewalt anwendet oder damit droht 
oder diese Personen während der rechtmäßigen Ausübung 
von Ordnungsaufgaben tätlich angreift, wird mit Freiheits-
strafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft.

§ 26 
Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer
1. eine öffentliche Versammlung unter freiem Himmel 

ohne eine gemäß § 10 erforderliche Anzeige oder nach 
einer Anzeige durchführt, in der die Angaben gemäß 
§ 10 Abs. 2 nicht oder in wesentlicher Hinsicht unrich-
tig enthalten sind,

2. der Aufforderung, Namen und Adressen der vorgesehe-
nen Ordnerinnen und Ordner gemäß § 12 Abs.2 Satz 1 
mitzuteilen, nicht nachkommt oder von der zuständigen 
Behörde gemäß § 12 Abs. 2 Satz 2 abgelehnte Perso-
nen als Ordnerin oder Ordner einsetzt,

3. zur Teilnahme an einer Versammlung aufruft, deren 
Durchführung vollziehbar verboten oder deren Auflö-
sung vollziehbar angeordnet ist,

4. wer trotz einer Anordnung, dies zu unterlassen, die Zu-
fahrtswege zu einer Versammlung oder die für einen 
Aufzug vorgesehene Strecke blockiert oder die Ver-
sammlung auf andere Weise mit dem Ziel stört, deren 
Durchführung erheblich zu behindern oder zu vereiteln,

5. als veranstaltende oder leitende Person die öffentli-
che Versammlung unter freiem Himmel wesentlich an-
ders durchführt als in der Anzeige (§ 10) angegeben,

6. unter den Voraussetzungen der § 13 Abs. 1 und 2, § 22 
Abs. 1 und 2 erlassenen, vollziehbaren beschränken-
den Verfügungen, Verboten oder Auflösungen zuwi-
derhandelt,

7. gegen Anordnungen zur Durchsetzung des Vermum-
mungs- und Schutzausrüstungsverbots (§ 17) oder des 
Militanzverbots (§ 18) verstößt,

8. vollziehbaren beschränkenden Verfügungen oder Ver-
boten gemäß § 19 zuwiderhandelt,
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9. einer im Verfahren des gerichtlichen Eilrechtsschutzes 

erfolgten Beschränkung der Ausübung des Versamm-
lungsrechts zuwiderhandelt,

10. ungeachtet einer gemäß § 14 Abs. 1, § 23 Abs. 1 aus-
gesprochenen Untersagung der Teilnahme an oder An-
wesenheit in der Versammlung anwesend ist oder sich 
nach einem gemäß § 14 Abs. 2, § 23 Abs. 2 angeord-
neten Ausschluss aus der Versammlung nicht unver-
züglich entfernt,

11. sich trotz einer unter den Voraussetzungen der §§ 13 
und 22 erfolgten Auflösung einer Versammlung nicht 
unverzüglich entfernt,

12. Presseangehörige entgegen § 21 Abs. 2 von der Anwe-
senheit in einer öffentlichen Versammlung in geschlos-
senen Räumen ausschließt,

13. Presseangehörige bei oder im Zusammenhang mit ei-
ner öffentlichen Versammlung mit dem Ziel stört, sie 
bei der Ausübung ihrer Arbeit zu behindern.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis 
zu dreitausend Euro, in den Fällen der Nr. 1 und 4 bis zu 
eintausendfünfhundert Euro geahndet werden.

§ 27 
Einziehung

Gegenstände, auf die sich eine Straftat nach § 25 oder eine 
Ordnungswidrigkeit nach § 26 beziehen, können eingezo-
gen werden. § 74a des Strafgesetzbuches und § 23 des 
Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten sind anzuwenden.

§ 28 
Kosten

Amtshandlungen nach diesem Gesetz sind kostenfrei.

§ 29 
Entschädigung und Schadensersatz

Die allgemeinen Entschädigungsregelungen finden Anwen-
dung. Weitergehende Ersatzansprüche, insbesondere aus 
Amtspflichtverletzung, bleiben unberührt.

V. Abschnitt 
Schlussbestimmungen

§ 30 
Zuständigkeiten

(1) Für die Durchführung dieses Gesetzes sind die Land-
kreise und kreisfreien Städte im übertragenen Wirkungs-
kreis zuständig.

(2) In Fällen, in denen eine Versammlung über das Gebiet 
der örtlichen Zuständigkeit einer nach Absatz 1 zuständi-
gen Behörden hinausgeht, kann das Landesverwaltungs-
amt anstelle der nach Absatz 1 zuständigen Behörden 
die erforderlichen Maßnahmen nach den Voraussetzun-
gen dieses Gesetzes treffen. In diesen Fällen genügt eine 
Anzeige nach § 10 Abs. 1 bei einer der örtlich zuständi-
gen Behörden.

(3) In unaufschiebbaren Fällen sind für Entscheidungen 
nach diesem Gesetz die im Vollzugsdienst tätigen Dienst-
kräfte der Polizei zuständig.
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(4) Polizei im Sinne dieses Gesetzes sind die im Vollzugs-
dienst tätigen Dienstkräfte der Polizei.

§ 31 
Keine aufschiebende Wirkung

Widersprüche und Klagen gegen Entscheidungen nach 
diesem Gesetz haben keine aufschiebende Wirkung.

§ 32 
Ablösung des Bundesrechts

Dieses Gesetz ersetzt nach Art. 125a Abs. 1 Satz 2 des 
Grundgesetzes das Gesetz über Versammlungen und 
Aufzüge.

§ 33 
Einschränkung von Grundrechten

Das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit (Artikel 8 des 
Grundgesetzes) wird nach Maßgabe dieses Gesetzes ein-
geschränkt.

Artikel 2 
Änderung des Polizeiaufgabengesetzes

Das Polizeiaufgabengesetz vom 4. Juni 1992 (GVBI. 
S. 199), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 29. Juli 
2022 (GVBI. S. 323), wird wie folgt geändert:

1. In § 14 Abs. 1 Nr. 4 werden die Worte "§ 27 des ver-
sammlungsgesetzes" durch die Worte "§ 25 des Thü-
ringer Versammlungsgesetzes (ThürVersG)" ersetzt.

2. § 33 Abs. 5 Satz 1 erhält folgende Fassung:

"Für Datenerhebungen durch die Polizei bei oder im 
Zusammenhang mit öffentlichen Versammlungen und 
Aufzügen gelten die §§ 16 und 24 ThürVersG."

Artikel 3 
Änderung des Ordnungsbehördengesetzes

§ 26 Abs. 3 des Ordnungsbehördengesetzes vom 18. Juni 
1993 (GVBl. S. 323), das zuletzt durch Artikel 3 des Ge-
setzes vom 6. Juni 2018 (GVBI. S. 229) geändert worden 
ist, erhält folgende Fassung: 

"(3) Für Datenerhebungen bei oder im Zusammenhang 
mit öffentlichen Versammlungen und Aufzügen gelten die 
§§ 16 und 24 des Thüringer Versammlungsgesetzes."

Artikel 4 
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt sechs Monate nach der Verkündung 
in Kraft. 
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Begründung:

Artikel 1 enthält den Vorschlag eines Thüringer Versammlungsgesetzes. 
Durch die Föderalismusreform I wurde dem Freistaat die Gesetzgebungs-
kompetenz für diesen Bereich übertragen und damit die Möglichkeit er-
öffnet, sein Versammlungsrecht selbst zu regeln. Die vergangenen Jahre 
haben gezeigt, wie wichtig die Versammlungsfreiheit für den Einzelnen 
und die Gesellschaft ist. Daher sollte der Freistaat von seiner Möglich-
keit, das Versammlungsrecht selbst zu gestalten, auch Gebrauch ma-
chen. Solange das Versammlungsgesetz des Bundes weiterhin Gültigkeit 
hat, vergibt der Thüringer Gesetzgeber die Chance, das Versammlungs-
recht auf den Erfahrungen der letzten Jahre basierend zu aktualisieren 
und auf neue Entwicklungen zu reagieren.

Die Artikel 2 und 3 enthalten die notwendigen Folgeänderungen im Po-
lizeiaufgabengesetz und Ordnungsbehördengesetz. 

Artikel 4 regelt das Inkrafttreten. Dieses Gesetz sollte erst sechs Monate 
nach der Verkündung in Kraft treten, um für bereits geplante Versamm-
lungen eine ausreichende Übergangsphase zu gewährleisten.

Für die Parlamentarische Gruppe:

Montag
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